
Die Anfrage wurde schriftlich mit Datum des 18.05.2017 beantwortet. 
 

Auf Nachfrage von Herrn Metz erklärte die Verwaltung, dass man sich sowohl bei der 
Kreisverwaltung des Rhein-Sieg-Kreises als auch der Bezirksregierung nach dem 
Sachstand erkundigen werde. 
 


